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Editorial

Bürokratieabbau – nein, danke!
Prof. Dr. phil. Dr. jur. Herbert Grziwotz, Notar a. D.

Wenn Politiker auf Kritik der Bürger reagieren, versprechen sie meist einen schnellen 
Bürokratieabbau. Das deutsche Problem der Bürokratie beschreibt am besten ein Witz 
des französischen Kabarettisten Alfons:

Als die Urmenschen verstanden haben: „Jetzt können wir das Feuer erfinden“, war das für 
die Menschen so ein Ding – wow. Außer für die Deutschen. Für sie war das Stress: „Jetzt 
müssen wir den Notausgang und die Brandschutzbestimmungen erfinden.“

Das Bürokratiemodell ist zwar keine deutsche Erfindung, aber der bekannte deutsche 
Soziologe Max Weber hat den Begriff geprägt. Er verband damit eine Form der Verwaltung, die durch ratio-
nales, effizientes Handeln aufgrund klar definierter Regeln und Verfahren und durch Professionalität gekenn-
zeichnet ist. Er warnte allerdings bereits vor dem mit der bürokratischen Maschinerie verbundenen Freiheits-
verlust. Auch nach Wilhelm von Humboldt „nimmt in den meisten Staaten von Jahrzehnt zu Jahrzehnt das 
Personale der Staatsdiener und der Umfang der Registraturen zu und die Freiheitsrechte der Untertanen ab“.

Die Bauernproteste, denen sich Handwerker, Gastronomen und Spediteure angeschlossen haben, zeigen, 
dass nicht nur in der deutschen Agrarwirtschaft etwas gewaltig schiefläuft. Viele der Demonstranten haben 
erklärt, dass die Bürokratie und die vielen Vorschriften auf nationaler und EU-Ebene mit einem nicht mehr 
tragbaren Aufwand verbunden wären. Die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber hat in einer 
Diskussion berichtet, dass Landwirte ca. 7,5 Stunden in der Woche mit Aufzeichnungen beschäftigt sind, die 
Hotellerie mit ca. 13 Stunden. Und Tierärzte, die eigentlich für das Tierwohl zuständig sind, verbringen zahl-
reiche nächtliche Stunden mit dem Antibiotikamonitoring. Vertauschen zwei Landwirte zur Grenzarrondie-
rung Ackerflächen, muss der Notar, bevor er einen Vertragsentwurf fertigt, zur Geldwäscheprävention erst 
einmal eine Prüfung durchführen, die mit einem Protokoll und meist der konkreten Risikobewertung „übliches 
Geldwäscherisiko“ endet. Der frühere Vorsitzende Richter an einem Strafsenat des BGH, Thomas Fischer, hat 
deutlich kritisiert, dass sich dieses Konzept zur Kriminalitätsbekämpfung als weitgehend unwirksam erwiesen 
hat, und das Festhalten an ihm Züge von Irrationalität zeigt.

Der Finanzminister Christian Lindner hat am 15. Januar in Berlin angekündigt, dass es für landwirtschaft
liche Betriebe mehr Freiheiten und weniger Bürokratie geben wird. Und auch die EU-Kommissionspräsidentin 
Ursula von der Leyen räumt kurz vor der Abstimmung über ihre Wiederwahl eine „Überregulierung“ ein. 
Bürokratieabbau als beruhigendes Schlagwort der Politik für quengelnde Wutbauern oder worum geht es? 
Auf EU-Ebene haben sich die Staats- und Regierungschefs bereits 2007 im Rahmen der Lissabon-Strategie 
auf einen Abbau der Verwaltungslasten aus EU-Regelungen geeinigt. Die EU-Statistik weist jedoch allein für 
2023 insgesamt 1426 Basisrechtsakte (2020: 1326) und 636 Änderungsrechtsakte (2020: 623) aus. Eine Verrin-
gerung der Verwaltungslasten ist jedenfalls statistisch nicht erkennbar – im Gegenteil: In Deutschland haben 
am 2. Februar 2022 1773 Gesetze mit 50.738 Einzelnormen und 2795 Rechtsverordnungen mit 42.590 Einzel-
normen gegolten. Allein das (nahezu wirkungslose) Geldwäschegesetz hat 70 Paragrafen und zwei Anlagen. 
Auch die GAP-Broschüre, die 2005 noch 35 Seiten umfasste, ist jetzt über 100 Seiten dick.

Aber zum Trost: Nicht Deutschland, sondern Italien ist in Europa in Sachen Vorschriften Spitzenreiter. Dort 
hat der Wirtschaftswissenschaftler Sabino Cassese nachgewiesen, dass den 378 Maßnahmen zur Vereinfa-
chung 686 neue Verwaltungsvorschriften gegenüberstehen, u. a. auch solche zur Entbürokratisierung. Des-
halb: Bürokratieabbau – bitte nicht!
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Die Bürokratie ist zudem nur ein Teilaspekt. Zugrunde liegt das generelle Gefühl, dass es in Deutschland trotz 
der vielen Vorschriften nicht mehr gerecht zugeht. Und darum, dass sich die Regelungsadressaten nichts mehr 
von Leuten vorschreiben lassen wollen, die nicht sachkundig sind. Auch kurzfristige wahltaktische Aussetzungen, 
wie z. B. diejenige der Flächenstilllegung, können nicht darüber hinwegtäuschen: Es wird nichts wirklich zurück-
genommen; für die Landwirtschaft werden seit Jahren nur noch mehr Vorschriften draufgepackt. Die Einführung 
von immer mehr Aufzeichnungspflichten und staatlichen Registern manifestiert einen Politikstil, der von einem 
tiefen Misstrauen gegenüber den Unternehmen in unserem Land geprägt ist, wie der Präsident der BStBK, 
Hartmut Schwab, kürzlich geschrieben hat. Hinzu kommt die starke Ideologisierung politischer Entscheidungen 
in Deutschland, die von der Generaldirektorin der WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, treffend folgendermaßen be-
schrieben wurde: „When we talk to China, we get an airport, when we talk to Germany, we get a lecture.“
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